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Notfallordner für Kindertageseinrichtungen in NRW
Teil 1: Handreichung für den Notfallordner
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1. Hinweise zur Nutzung des Notfallordners
Wir alle hoffen, dass Notfälle und Krisensituationen in Kindertageseinrichtungen nicht eintreffen. Es muss jedoch jederzeit damit gerechnet werden, dass unvorhergesehene und unerwünschte Ereignisse passieren können, auf die schnell und sicher reagiert werden muss. Um in einer Notfallsituation angemessen agieren zu können, erfordert es Handlungskompetenz.
Der „Notfallordner für Kindertageseinrichtungen in NRW“ soll eine Orientierungshilfe für Träger und Führungskräfte bieten, um ihrer gesetzlichen Pflicht zur Implementierung eines Notfallmanagements nachzukommen. Voraussetzung dafür ist, sich mit den Materialien präventiv bereits im Vorfeld einer Notfallsituation auseinanderzusetzen und ein einrichtungsspezifisches Notfallmanagement, das die unterschiedlichen Rahmen-bedingungen und Handlungsspielräume berücksichtigt, zu entwickeln oder zu ergänzen bzw. auszubauen. Da in Notfallsituationen oft keine Zeit bleibt, um sich detailliert über Abläufe und Zuständigkeiten Gedanken zu machen, bietet der einrichtungsspezifische Notfallordner den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit, in Notsituationen sicher reagieren zu können. 
Kindertageseinrichtungen unterscheiden sich zum Teil je nach Größe, Trägerstruktur oder pädagogischer Ausrichtung erheblich und diese Unterschiede haben Auswirkungen auf das Notfall- und Krisenmanagement. Darüber hinaus müssen ggf. bereits bestehende Trägervorgaben oder Regelungen aus dem Qualitätsmanagement beachtet und eingearbeitet werden. 
Die Inhalte des Notfallordners „Notfallordner für Kindertageseinrichtungen in NRW“ sind bewusst allgemein gehalten, damit sie von allen Kindertageseinrichtungen angepasst werden können. Der Notfallordner erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder detaillierte Regelungen. 
Der Notfallordner besteht aus drei Teilen:
1.) Im ersten Teil „Handreichung“ sind themenübergreifende Informationen zum Vorgehen bei Notfällen sowie Anregungen zum Notfallmanagement in Kindertageseinrichtungen zusammengestellt. Dieser Teil muss nicht einrichtungsspezifisch bearbeitet werden, sondern kann von Träger und Leitung z. B. für Unterweisungen verwendet werden.  
2.) Der zweite Teil „Notfallpläne“ beinhaltet verschiedene Notfallpläne, die eine Orientierungshilfe zu Handlungsabläufen in konkreten Notfällen bieten sollen. Hierzu müssen bereits im Vorfeld Prozesse entwickelt, Absprachen getroffen und Beschäftigte geschult werden. Dieser Teil muss einrichtungsspezifisch unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort und der Gefährdungsbeurteilung durch Träger und Leitung bearbeitet und ergänzt werden. Sollten zusätzlich weitere Notfälle für Ihre Einrichtung relevant sein, so haben Sie die Möglichkeit, diese in einem „Blanko-Notfallplan“ zu ergänzen.
3.) Im dritten Teil „Notfallkarten“ finden Sie Kurzübersichten für Helfende / Ersthelfende / Betroffene mit den wesentlichen Handlungsempfehlungen als Gedächtnisstütze. Auch dieser Teil muss ggf. einrichtungsspezifisch noch einmal angepasst und ergänzt werden, beispielsweise durch interne Regelungen zur Kommunikation oder wichtige Telefonnummern.
Die einzelnen Abfolgen in den Notfallplänen und Notfallkarten dienen der Orientierung und müssen in einer konkreten Notfallsituation ggf. in der Reihung oder inhaltlich angepasst umgesetzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Handlungsempfehlungen nicht die situationsbedingte Einschätzung ersetzen können. Die Inhalte des Notfallordners stellen daher eine Arbeitsgrundlage zur Notfallprävention, -intervention und -reflexion dar und sind keine zwingend umzusetzenden Vorgaben.
Die Umsetzung eines funktionierenden Notfallmanagements in Notfallsituationen setzt voraus, dass alle Beschäftigten die Handlungsabläufe kennen. Die Handlungskompetenz kann z. B. im Rahmen von Unterweisungen, Teambesprechungen, (Kurz-)Fortbildungen, anlassbezogenen Informationen bei relevanten Ereignissen (in der eigenen oder einer anderen Kindertageseinrichtung) sowie im Rahmen von Einarbeitungskonzepten für neue Beschäftigte bzw. die Rückkehr nach längerer Abwesenheit vermittelt werden.

1.1	Wer ist verantwortlich für das Notfallmanagement und wer kann bei der Bearbeitung des Notfallordners unterstützen?
Ein Notfallmanagement beinhaltet sowohl die gezielte präventive Vorbereitung auf mögliche Notfallsituationen als auch Handlungsempfehlungen für eine angemessene Reaktion im Notfall. Die Hauptverantwortung für das gesetzlich vorgeschriebene Notfallmanagement trägt der Träger der Kindertageseinrichtung in enger Zusammenarbeit mit der Leitung (siehe auch § 22 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“). 
Darüber hinaus ist jede pädagogische Fachkraft gegenüber den ihnen in Obhut gegebenen Kindern im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht zu einer besonderen Fürsorge verpflichtet, die auch in Notsituationen zu erfüllen ist. 
Bei der Bearbeitung des Notfallordners können entsprechend der verschiedenen Themengebiete und Aufgaben folgende Personen unterstützen:
· Fachkraft für Arbeitssicherheit
· Betriebsarzt / Betriebsärztin
· Fachberatung
· Brandschutzbeauftragte/r
· Externe Partner, z. B. örtlich zuständige Feuerwehr / Polizeidienststelle
Eventuell ergänzend oder zu bestimmten Themengebieten auch:
· Sicherheitsbeauftragte/r
· Kinderschutzfachkräfte 
· Brandschutz- / Evakuierungshelfende
· Pädagogische Fachkräfte
· Gebäudemanagement / Haustechnik
Bei der Bearbeitung des Notfallordners sind verbindliche Regelungen zu Zuständigkeiten sowie Regelungen für Vertretungssituationen festzulegen. Die Anpassung des Notfallordners an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort sollte in Zusammenarbeit zwischen Träger und Leitungskraft stattfinden.

1.2	Wie kann mit dem Notfallordner für Kindertageseinrichtungen gearbeitet werden?
Der Notfallordner steht Ihnen auf unserem Portal www.sichere-kita.de als Download im bearbeitbaren Word-Format zur Verfügung, so dass Sie notwendige und an Ihre Einrichtung angepasste Änderungen und Ergänzungen direkt im Dokument vornehmen können. Wir empfehlen Ihnen, die Notfallpläne und -karten einzeln durchzugehen und die für Ihre Einrichtung erforderlichen Ergänzungen / Anpassungen vorzunehmen. 
Bei der Bearbeitung des Notfallordners werden Ihnen beispielsweise folgende Themen begegnen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen:
· Verantwortlichkeiten innerhalb des Trägers / der Einrichtung
· Vertretungsregelungen
· Externe und interne Ansprechpartner
· Konkrete Handlungsabläufe für verschiedene Notfallsituationen
· Qualitäts- und Beschwerdemanagement
· …

Folgende Leitfragen können Ihnen bei der Bearbeitung der einzelnen Notfallpläne und Notfallkarten helfen:
· Welche Prioritäten sind bei der Bearbeitung sinnvoll? Von welchen Notfällen geht die größte Gefährdung aus? Welche Notfälle treten häufiger auf? Über welche Notfälle machen sich pädagogische Fachkräfte und Personensorgeberechtigte die meisten Sorgen?
· Passen die vorgeschlagenen Abläufe zur Kindertageseinrichtung? Sind Anpassungen oder Ergänzungen notwendig? Gibt es bereits Trägervorgaben oder Ausführungen z. B.  im Rahmen eines Qualitätsmanagements?
· Sind die Ausführungen zum Ablauf im Falle eines Notfalls für alle verständlich dargestellt?
· In einem nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, die bearbeiteten Notfallpläne und Notfallkarten auszudrucken und gebündelt (z. B. in einem Ordner im Leitungszimmer) zu hinterlegen. Die Notfallkarten selbst können z. B. für jede Gruppe getrennt oder an einer im Notfall schnell erreichbaren Stelle, z. B. in den Fluren, hinterlegt werden.  

2. Information innerhalb der Kindertageseinrichtung und Unterweisung 
Das Ergebnis Ihrer Bearbeitung ist ein Notfallordner mit einrichtungsspezifischen Informationen und Regelungen für alle Beteiligten. Damit diese entsprechend der vorgesehenen Maßnahmen handeln können, müssen sie in einem nächsten Schritt über die Inhalte des Notfallordners informiert werden. Hierzu gehören mindestens alle Beschäftigten der Kindertageseinrichtung und die beim jeweiligen Träger angesiedelten Funktionsträger, z. B. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt / Betriebsärztin, Brandschutzbeauftragte/r sowie Fachberatung.
Die Inhalte des Notfallordners müssen regelmäßig in unterschiedlicher Form aufgegriffen werden. Dies kann z. B. geschehen mit Hilfe von:
· Unterweisungen,
· Teambesprechungen,
· (Kurz-) Fortbildungen,
· anlassbezogenen Informationen bei relevanten Ereignissen in der eigenen Kindertageseinrichtung oder anderen Kindertageseinrichtungen,
· Einarbeitungskonzepten für neue Beschäftigte bzw. für die Rückkehr nach längerer Abwesenheit,
· anlassbezogenen Informationen beim Wechsel von Zuständigkeiten innerhalb der Einrichtung.
Die Unterweisungen der Beschäftigten sind in jedem Fall vor Aufnahme der Tätigkeit und im Verlauf regelmäßig (mindestens einmal jährlich) durchzuführen. Kürzere Unterweisungsintervalle können sich aus speziellen Arbeitsschutzvorschriften ergeben (z. B. § 29 Jugendarbeitsschutzgesetz - fordert halbjährliche Unterweisung). Ein ausschließliches Selbststudium des Notfallordners durch die Beschäftigten ist zur Unterweisung in der Regel nicht ausreichend. Eine mündliche Unterweisung hat in verständlicher Form und Sprache stattzufinden und muss den Beteiligten die Möglichkeit geben, entsprechende Rückfragen stellen zu können. 
Anlässe für eine Unterweisung sind z. B.:
· Aufnahme der Tätigkeit,
· Zuweisung einer anderen Tätigkeit / Funktion,
· Veränderungen im Aufgabenbereich / den Abläufen,
· neue Erkenntnisse nach der Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung / des Notfallordners,
· längere Abwesenheit vom Arbeitsplatz.
Damit die Unternehmerin bzw. der Unternehmer den Nachweis führen kann, dass sie bzw. er seiner Unterweisungsverpflichtung nachgekommen ist, muss eine Unterweisung dokumentiert werden. Die Dokumentation muss dabei alle notwendigen Angaben (wie Einrichtung, Datum und Inhalt der Unterweisung, Namen sowie Unterschriften der Beschäftigten und des Unterweisenden) enthalten. 
Weitere gesetzliche Anforderungen zum Thema Unterweisung können Sie § 4 DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ oder den Erläuterungen hierzu in § 4 DGUV Regel 100-001 entnehmen.

3. Vorbereitung auf den Notfall
Die Vorbereitung auf einzelne Notfälle kann durch Übungen und gezielte Begehungen ergänzt werden. Hierzu gehören zum Beispiel regelmäßige Evakuierungsübungen. Diese können ohne oder gemeinsam mit den Kindern / ohne oder gemeinsam mit der zuständigen Feuerwehr durchgeführt werden. Die Kinder sollten im Vorfeld angemessen auf die Übung vorbereitet werden. Kinder dürfen jedoch nicht in die Übung von Notfallplänen zu Gewaltereignissen eingebunden werden. 
Für Beschäftigte kann es darüber hinaus sinnvoll sein, bestimmte Verhaltensweisen (z. B. Deeskalation) zu trainieren.  
Weitere Informationen u. a. zum Thema Evakuierungsübungen in Kindertages-einrichtungen sind in den Fachempfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes zu finden: www.agbf.de.
Im Rahmen von Begehungen kann zudem ermittelt werden, ob die vorgeschriebenen räumlichen und technischen Voraussetzungen, z. B. Fluchtwegkennzeichnungen, gegeben sind. Hierbei kann Sie insbesondere die für Sie zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützen.
Sinnvoll ist es zudem, im Vorfeld eine Liste mit Durchgangsärztinnen und -ärzten (sog. D-Ärzte) in der Nähe zu erstellen, um im Notfall die Zeit für die Suche zu sparen. Weitere Informationen zu diesem Thema kann folgender Internetseite entnommen werden: Erste Hilfe - Sichere Kita (sichere-kita.de).

4. Kommunikation und Information im Notfall
Kommunikation ist ein zentraler Baustein eines gelungenen Notfallmanagements. Nur wenn alle Beteiligten informiert sind und wissen, was zu tun ist, sind sie handlungsfähig und können im Idealfall den Schaden verhindern oder die Schadensfolgen mindern. Ein möglichst transparenter und lageangepasster Umgang mit Informationen verhindert das Aufkeimen von Gerüchten.
Für die interne und externe Kommunikation im Notfall ist zunächst einmal der Träger zuständig. Dieser kann die sich daraus ergebenden Pflichten im Rahmen einer Pflichtenübertragung auf die jeweilige Einrichtungsleitung übertragen.
Da in einer konkreten Notsituation in der Regel keine Zeit bleibt, ist es anzuraten im Vorfeld klare Meldewege, Kommunikationsabläufe, Kooperationsstrukturen und Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Funktionsträger festzulegen. 
· Wer informiert beispielsweise den Träger und welche Funktionen übernimmt der Träger im Notfall? 
· Wer informiert wann und wie die Personensorgeberechtigten oder den Notfallkontakt?
· Wer informiert die Unfallkasse NRW / die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)?
· Wer informiert das zuständige Landesjugendamt bei nach § 47 SGB VIII zu meldenden Ereignissen?
· Wer informiert andere Kindertageseinrichtungen oder Netzwerkpartner, die z. B. im Notfall die Betreuung übernehmen können?
· Wer informiert die Kinder alters- und entwicklungsgerecht über Unfälle und Vorfälle, die sie mitbekommen haben?
· …
Das jeweilige Kommunikationsmedium sollte dem Sachverhalt und der konkreten Situation angepasst werden. Über Rundmails oder Veröffentlichungen z. B. im Intranet können schnell und zeitnah viele Personen gleichzeitig informiert werden. In einem persönlichen Gespräch können Sachverhalte individuell besprochen werden und das Gegenüber bekommt die Möglichkeit, darauf näher eingehen zu können. Die individuellen Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Kommunikationsmedien müssen hier gegeneinander abgewogen werden.

5. Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten und Information von Notfallkontakten
Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Personensorgeberechtigten über die verschiedenen Handlungsabläufe im Falle eines Notfalls soweit nötig zu informieren. Denn die Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten ist eine grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche pädagogische Arbeit der Kindertageseinrichtung. Dies schließt auch die Information und Einbindung der Personensorgeberechtigten in die Vorbereitung von Notfällen und Krisen mit ein. Viele wichtige Fragen lassen sich im Vorfeld klären. Verbindliche Vereinbarungen erleichtern das Handeln im jeweils konkreten Notfall. 
Das betrifft beispielsweise:
· die Information über die Inhalte des Notfallordners und die konkreten Maßnahmen der Kindertageseinrichtung,
· die Abfrage relevanter Informationen für den Notfall, z. B. zu Allergien der Kinder,
· verbindliche Vereinbarungen im Vorfeld, z. B. zu Umgang mit kleinen Splittern, Zecken- und Insektenstichen sowie der Medikamentengabe,
· Vereinbarungen zu den Informationswegen im Notfall, z. B. über Telefon / Handy / App, eine Meldekette o. ä.
Zudem sollten Sie für die Beschäftigten Notfallkontakte hinterlegen, die im Falle eines Notfalls kontaktiert und über den Unfall / Vorfall sowie weitere Schritte informiert werden dürfen / sollen.

Weitere Hinweise finden Sie hier: 
· DGUV Information 202-092 „Medikamentengabe in Kindertageseinrichtungen“.
· Fachbereich AKTUELL: Zeckenstich - Was tun? Umgang mit Zeckenstichen in Kindertageseinrichtungen und Schulen (Stand: 28.09.2022)

6. Wer ist wo versichert?

	
	Kommunaler Träger
	Freier Träger

	
Beschäftigte:
z. B. pädagogische Personal, Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal, Praktikanten  
(anderer UV-Träger möglich)

	
[image: ]
	
*


	
Personen, die im Interesse
der Einrichtung tätig werden:
z. B. Eltern, die bei Ausflügen oder Renovierungsarbeiten unentgeltlich Unterstützung leisten
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*


	
Ehrenamtlich tätige Personen: 
z. B. Elternbeirat, Vorlesepaten
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	*


	
Kinder:
die von der Kindertageseinrichtung betreut werden

	[image: ]
	[image: ]*



* In Einzelfällen können auch andere Unfallversicherungsträger zuständig sein

Weitere Hinweise finden Sie hier: 
· DGUV Information 12850 „Sicher und gesund von klein auf – Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege“. 
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7. Unfälle in Kindertageseinrichtungen










8. Erste Hilfe und Ersthelfende 
Es ist dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel vorhanden sind sowie die personellen Voraussetzungen geschaffen werden.
In jeder Kindertageseinrichtung muss entsprechend der Größe (Etagen, Gruppen- und Gebäudeanzahl) mindestens ein Verbandkasten (Inhalt nach DIN 13157) jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich sein. Zudem muss das Erste-Hilfe-Material in ausreichender Menge vorhanden sein und regelmäßig ergänzt bzw. erneuert werden. Es muss sichergestellt sein, dass ein Notruf jederzeit abgesetzt werden kann. 	
Auf Ausflüge muss entsprechendes Erste-Hilfe-Material z. B. in einer tragbaren Tasche mitgeführt werden. Darüber hinaus muss auch auf Ausflügen die Rettungskette sichergestellt werden, z. B. durch das Mitführen eines Mobiltelefons.
Des Weiteren müssen ausreichend Ersthelfende ausgebildet sein, die in der Kindertageseinrichtung und auch bei Ausflügen jederzeit Erste Hilfe leisten können. Die Unfallkasse NRW übernimmt für eine beschäftigte Person pro Gruppe die Kosten der Ersten-Hilfe-Aus- und Fortbildung. Darüber hinaus übernimmt die Unfallkasse NRW zusätzlich alle zwei Jahre die Kosten für zwei weitere Beschäftigte pro Kindertageseinrichtung. Diese Kosten werden über sogenannte „Erste-Hilfe-Gutscheine“ erstattet. 
Erste-Hilfe-Gutscheine können über folgende Kontaktdaten angefordert werden:
	Regionaldirektion Westfalen-Lippe Hauptabteilung Prävention

	Erste Hilfe
Salzmannstraße 156
48159 Münster
	Tel.: 0251/2102-3125
Fax: 0251/2102-3351
E-Mail: erstehilfe@unfallkasse-nrw.de



Natürlich steht es jeder Einrichtung frei und ist in vielen Fällen auch sinnvoll, weitere Personen auf eigene Kosten in Erster Hilfe ausbilden zu lassen. 
Von den Unfallversicherungsträgern ermächtigte Stellen für die Ausbildung in der Ersten Hilfe finden Sie über die Internetadresse www.bg-qseh.de. Dort haben Sie die Möglichkeit, alle Anbieter in Ihrer Nähe nachzuschlagen.
Weitere Informationen finden Sie hier: 
· DGUV Information 204-008 „Handbuch zur Ersten Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder“  
Das Handbuch beschreibt Erste-Hilfe-Maßnahmen für Kinder und Erwachsene und hilft, die notwendigen Erste-Hilfe-Kenntnisse nach dem Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses zu festigen und immer wieder aufzufrischen.

9. Beförderung einer verletzten Person 
Nach Eintritt eines Unfalls sind alle Personen verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Art und Schwere der Verletzung entscheiden, ob und wenn ja, welche Ärztin oder welcher Arzt aufgesucht wird und wie die verletzte Person dorthin befördert wird.
Folgende Punkte können zur Hilfestellung herangezogen werden:
· Verletzungen, bei denen keine Ärztin / kein Arzt aufgesucht wurde, sind immer mindestens im z. B. Meldeblock zu dokumentieren.
· Ist eine ärztliche Behandlung eines Kindes erforderlich, muss eine Unfallanzeige ausgefüllt und dem zuständigen Unfallversicherungsträger zugestellt werden. 
· Bei leichten Verletzungen von Kindern, die keinen Arztbesuch erfordern, reicht es aus, wenn die Personensorgeberechtigten am gleichen Tag informiert werden.
· Bei leichten Verletzungen von Kindern ist die Vorstellung und Untersuchung bei der nächstgelegenen Ärztin bzw. beim nächstgelegenen Arzt (z. B. Allgemeinmediziner/in, Haus- oder Kinderärztin bzw. -arzt) ausreichend.  Voraussetzung ist, dass die Arbeitsunfähigkeit nur am Unfalltag besteht bzw. die Behandlung nicht länger als eine Woche andauert.
· Verletzungen von Beschäftigten bzw. Ehrenamtlichen, die zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen führen, sind dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden (Unfallanzeige).
· Liegt offensichtlich eine Augen-, Hals-, Nasen-, Ohren- oder Zahnverletzung vor, ist die verletzte Person zur nächsten Facharztpraxis zu bringen.
· Je nach Art oder Schwere der Verletzung entscheidet die erstversorgende Ärztin bzw. der Arzt, ob der oder die Verletzte sich auch bei der D-Ärztin bzw. beim D-Arzt vorstellen muss. Zwingend erforderlich ist dies, wenn die voraussichtliche Behandlungsbedürftigkeit mehr als eine Woche beträgt oder wenn Heil- oder Hilfsmittel verordnet werden sollen. Dann ist die verletzte Person einer Durchgangsärztin / einem Durchgangsarzt vorzustellen. Eine Durchgangsarztpraxis in Ihrer Nähe finden Sie hier.
· Bei schweren Verletzungen entscheidet der hinzugezogene Rettungsdienst bzw. die Ärztin oder der Arzt über das für die verletzte Person infrage kommende Verfahren. 
· Hinweise zum Durchgangsarztverfahren finden Sie auf der Homepage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter dem Suchwort „Durchgangsarztverfahren“.
Wenn die Unfallverletzung über den Unfalltag hinaus nicht zur Arbeitsunfähigkeit führt oder die Behandlungsbedürftigkeit des arbeitsfähigen Patienten voraussichtlich nicht mehr als eine Woche beträgt, entfällt die Vorstellungspflicht bei der D-Ärztin bzw. beim D-Arzt. Von der Vorstellungspflicht sind zudem Verletzte ausgenommen, die wegen isolierter Augen- oder HNO-Verletzungen von einer entsprechenden Fachärztin bzw. einem entsprechenden Facharzt behandelt werden.
Bei leichten Verletzungen kann eine Person (Kinder in geeigneter Begleitung) zu Fuß, im Privatwagen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Taxi zur behandelnden Ärztin oder zum behandelnden Arzt gebracht werden. Trägerspezifische Regelungen sind zu beachten.
Die Kosten für die Beförderung von Kindern zur Arztpraxis oder in ein Krankenhaus und zurück werden von der Unfallkasse NRW im Fall eines Unfalls übernommen. Für die Beförderung im Taxi können die von der Unfallkasse NRW bereitgestellten Taxigutscheine verwendet werden.

10. Meldeblock und Unfallanzeige
Arbeits- und Wegeunfälle der Beschäftigten und Unfälle der Kinder sind zu dokumentieren. 
Bei leichten Unfällen, die keiner ärztlichen Behandlung bedürfen, werden der Unfallhergang und die erfolgte Erste-Hilfe-Leistung z. B. in einem Meldeblock (ehemals Verbandbuch) oder Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen erfasst. Eine konsequente Dokumentation von kleineren Verletzungen wie Schnitt- und Schürfwunden ist erforderlich, um bei möglichen Spätfolgen den Zusammenhang zu einer versicherten Tätigkeit nachzuweisen. Die Aufzeichnungen müssen mindestens fünf Jahre nach dem letzten Eintrag aufbewahrt werden. Wenn eine Unfallanzeige erstellt wird, ist eine zusätzliche Dokumentation nicht erforderlich.
Eine Unfallanzeige muss ausgefüllt werden, wenn bei Kindern ein Arztbesuch erforderlich ist oder wenn bei Beschäftigten eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen vorliegt (Ausnahme: Hilfsmittelschäden s. Punkt 11). Sie ist innerhalb von drei Tagen an den zuständigen Unfallversicherungsträger per Fax, Post oder online, wenn der UV-Träger dies anbietet, zu senden. 
Tödliche Unfälle, Massenunfälle oder Unfälle mit schwerwiegenden Gesundheitsschäden sind sofort dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden (per Telefon, Fax oder E-Mail). In der Schülerunfallversicherung obliegt i. d. R. der Einrichtungsleitung diese Pflicht. Unternehmen, die der allgemeinen Arbeitsschutzaufsicht unterliegen, müssen den Unfall auch der für den Arbeitsschutz zuständigen Bezirksregierung melden.
Sind z. B. durch ein traumatisierendes Ereignis mehrere Kinder oder auch Beschäftigte der Kindertageseinrichtung betroffen, so muss für jede Person eine Unfallanzeige erstattet werden. Wenn Unsicherheiten bestehen, ob eine Person zu den unmittelbar Betroffenen gehört, erstatten Sie im Zweifel lieber eine Unfallanzeige.
Auf unserer Internetseite finden Sie zwei Muster mit weiteren Erläuterungen zum Ausfüllen der jeweiligen Unfallanzeige („Unfallanzeige für Kinder in Tageseinrichtungen“ und „Unfallanzeige für Beschäftigte / Versicherte“). Bei Unfällen von Kindern in Tageseinrichtungen sind die auf Arbeitnehmer bezogenen Begriffe (z. B. Arbeitsstätte = Kindertageseinrichtung) sinngemäß zu verstehen.
Handelt es sich bei dem Unfall um einen Wegeunfall, der sich auf dem Weg zur oder von der Kindertageseinrichtung ereignet hat, dann reichen Sie bitte zusätzlich zur Unfallanzeige einen Wegeunfallfragebogen ein.  Die Erstellung des Wegeunfallfragebogens ersetzt hierbei nicht die Erstattung der Unfallanzeige. 
Alle Formulare finden Sie online unter:
Unfallanzeigen II - Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (unfallkasse-nrw.de)
*Anfragen zur Einrichtung und Nutzung des Verfahrens zur Übermittlung elektronischer Unfallanzeigen beantwortet Ihnen der Bereich Unternehmensbetreuung gerne:
Tel.: 0211 – 9024-1466
E-Mail: mitglieder@unfallkasse-nrw.de.

11. Beschädigte Hilfsmittel (Brillen, Hörgeräte, Prothesen)
Hilfsmittel (z. B. Brillen, Hörgeräte, Prothesen), die bei einem Arbeitsunfall beschädigt werden oder verloren gehen, werden vom zuständigen Unfallversicherungsträger wiederhergestellt bzw. erneuert, wenn sie im Unfallzeitpunkt bestimmungsgemäß verwendet worden sind. Dies gilt auch für Hilfsmittel von Kindern während des Besuchs einer Kindertageseinrichtung. Hilfsmittelschäden werden von der Kindertageseinrichtung ebenfalls mit einer Unfallanzeige gemeldet.
Weitere Informationen finden Sie hier: Häufige Fragen - Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (unfallkasse-nrw.de)



12. Nachbereitung und Nachsorge von Notfällen
Eine Auswertung und Nachbereitung von Krisen und Notfällen ist die Voraussetzung dafür, aus Erfahrungen zu lernen, Strukturen und Abläufe für die Zukunft zu verbessern und negative langfristige Folgen für Betroffene zu vermeiden. Die Nachbereitung kann dabei abhängig von dem konkreten Fall mit unterschiedlichen Personenkreisen und Schwerpunkten erfolgen. Falls sich aus der Nachbereitung Handlungsbedarf ergibt, müssen die aufgedeckten Verbesserungsmöglichkeiten anhand eines Maßnahmenplans systematisch und zeitnah umgesetzt und die Wirksamkeit der Maßnahmen von den Verantwortlichen überprüft werden.
Nach einem Notfall muss die Einrichtungsleitung den Vorfall unter Einbeziehung der pädagogischen Fachkräfte aufarbeiten. Dazu kann beispielsweise gehören, dass spezielle Maßnahmen im Umgang mit den Kindern ergriffen oder individuelle Beratungs- und Unterstützungsangebote (intern / extern) unterbreitet werden. Grundsätzlich muss hierbei die persönliche Betroffenheit des Einzelnen berücksichtigt werden.
Eine organisierte Nachsorge für Menschen, die psychisch belastenden Ereignissen ausgesetzt waren, liegt im Interesse aller Beteiligten. Die geregelte, erlebte Fürsorge sowohl für die Kinder als auch für die betroffenen Beschäftigten ist dabei von großer Bedeutung. Es empfiehlt sich im Vorfeld psychologische Anlaufstellen (z. B. Arbeitspsychologinnen/-psychologen, sozialpsychologische Mitarbeiterberatung oder Notfallseelsorge) zu etablieren oder durch Kooperationsvereinbarungen zu schaffen. Die Unfallkasse NRW empfiehlt die Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden. Das Ziel der betrieblich psychologischen Erstbetreuung ist es, die akuten Stressreaktionen (Ängste, Unsicherheit, Übererregung etc.) aufzufangen sowie Orientierung und Sicherheit im Alltag herzustellen. Dies geschieht durch soziale Unterstützung (v. a. durch Wiedererlangung der Kontrolle) und Stabilisierung der psychischen Funktionen wie Wahrnehmung, Denken, Fühlen. 
Weitere Informationen zum Thema betrieblich psychologische Erstbetreuung können der DGUV Information 206-023 „Standards der betrieblich psychologischen Erstbetreuung“ entnommen werden.
Zur weiteren Behandlung kann es erforderlich sein, rechtzeitig gezielte Interventions- und Therapiemaßnahmen einzuleiten. Dazu ist es erforderlich, die Unfallanzeigen nach potenziell psychisch traumatisierenden Ereignissen frühzeitig und mit ausführlichen Hergangsbeschreibungen zu übersenden. Im Weiteren kümmert sich die Unfallkasse NRW sowohl um die erforderliche medizinische als auch um die psychologische Behandlung.

13. Reflexion eines Notfalls
Um zukünftige Ereignisse zu verhindern und Maßnahmen optimieren zu können wird empfohlen, Notfälle im Anschluss zu reflektieren. 
Folgende Fragen können Sie bei der Reflektion eines Notfalls unterstützen:
· Was hat in der Notfallsituation gut funktioniert?
· Was hat nicht gut funktioniert? Gibt es dafür Gründe?
· Welche Konsequenzen / Maßnahmen sind daraus abzuleiten? Bis wann werden Sie durch wen erledigt? Wer kontrolliert die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahme?

14. Umgang mit Medien / Pressevertretern
Je nach Schwere und Ausmaß eines Notfalls kann es sein, dass die Einrichtung mit Presseanfragen konfrontiert wird. Grundsätzlich hat die Öffentlichkeit, vertreten durch die Medien, ein Recht zu erfahren, was im Rahmen eines Notfalls / Vorfalls in einer Kindertageseinrichtung geschehen ist und weiterhin geschehen wird. Jedoch hat dieses Informationsrecht seine Grenzen dort, wo die Privatsphäre von Personen und / oder deren persönliches Schutzbedürfnis betroffen sind. Betroffene (Kinder, pädagogische Fachkräfte, Personensorgeberechtigte) haben vor den Medien das Recht, über den Unfall / Vorfall informiert zu werden. 
Es sollten nur gesicherte Informationen weitergegeben werden, so dass keine vorschnellen oder falschen Auskünfte an die Presse oder in soziale Medien gelangen. Sachlich fundierte Informationen verhindern Gerüchte, die dem Träger und der Einrichtung möglicherweise nachhaltig schaden können.
Um allen Beteiligten Handlungssicherheit zu geben sollten klare und eindeutige Festlegungen zum Umgang mit Medien und Öffentlichkeit schriftlich fixiert und bereits im Vorfeld zur Kenntnis gegeben werden. Hierbei sollten folgende Punkte bedacht werden:
· Befugnisse der Einrichtungsleitung festlegen. Wann sollte diese an den Träger oder ggf. die Polizei / Staatsanwaltschaft / Feuerwehr verweisen?
· Ggf. die jeweilige Presseerklärung vorab mit anderen Beteiligten (z. B. Polizei) absprechen bzw. auf eine andere Pressestelle verweisen.
· Medienvertretende dürfen sich ohne Zustimmung des Trägers / der Einrichtungsleitung (Hausrecht) nicht auf dem Gelände der Kindertageseinrichtung aufhalten. 
· Persönliche Daten, Fotos, Dokumente und Adressen von Betroffenen und Dritten dürfen ohne Zustimmung grundsätzlich nicht weitergegeben werden (Datenschutz).
· …
Nach einem Notfall ist es sinnvoll, alle Betroffenen inklusive der Personensorgeberechtigten nochmals über die bestehenden Regelungen zu informieren und ihnen Empfehlungen zum Umgang mit (sozialen) Medien / Pressevertretenden zu geben.

15. Meldung gemäß § 47 SGB VIII an die Landesjugendämter (LWL / LVR)
Laut Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) haben Träger von betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen dem zuständigen Landesjugendamt verschiedene Ereignisse zu melden. Besonderes Augenmerk liegt auf der zeitnahen Meldung von „Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet sind das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen“ (§ 47 Satz 1 Nr. 2).
Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl unterschiedlicher Ereignisse und Entwicklungen, unter anderem die Meldung über schwere Unfälle von Kindern.
Hierzu zählen Unfälle durch Vernachlässigung der Verkehrssicherungspflicht (z. B. Zugänglichkeit von Reinigungsmitteln oder anderen gefährlichen Stoffen, Nutzung von schadhaften Spielmaterialien oder-geräten), schwere Verletzungen und / oder akute schwere Krankheitssymptome mit Einsatz von Rettungswagen (RTW) sowie Unfälle mit Todesfolge.
Durch die Meldung soll sichergestellt werden, dass den Gefährdungssituationen zukünftig entgegengewirkt werden kann.  
Nach dem Eingang einer Meldung wird der Träger durch die Landesjugendämter beraten und darin unterstützt, Mängel in der Arbeit der Einrichtung oder der Organisation abzustellen.
Die Handreichung „Aufsichtsrechtliche Grundlagen zum Umgang mit Meldungen gem. § 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII für Kindertageseinrichtungen“ ist auf den jeweiligen Internetseiten der Landesjugendämter LWL und LVR zu finden.
Für Meldungen an die Landesjugendämter stehen Ihnen auf den Internetseiten von LWL / LVR zudem Online-Meldeformulare zur Verfügung.

16. Meldung gemäß § 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
Der Schutzauftrag der Jugendhilfe ist in § 8a SGB VIII verankert. Er regelt sowohl das Verfahren des Jugendamtes als auch den Schutzauftrag der Träger von Einrichtungen und Diensten der freien Jugendhilfe. Die konkrete Umsetzung des Verfahrens obliegt den Jugendämtern. 
Liegt der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung vor, ist eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (nach § 8a Abs. 2 SGBVIII) hinzuzuziehen. Sie unterstützt bei der Einschätzung der Kindeswohlgefährdung und hilft festzulegen, wie weiter zu verfahren ist, um das Kindeswohl zu sichern. 
Bei Vorfällen im Kontext des Besuchs einer Kindertageseinrichtung ist zusätzlich eine Unfallanzeige zu erstellen. 

17. Umgang mit Tod und Trauer
Der Umgang mit Tod und Trauer verunsichert viele Menschen. Sie wissen oft nicht, wie sie mit Trauernden umgehen sollen und haben Angst davor, etwas Falsches zu tun oder zu sagen. Um dieser Unsicherheit entgegenzuwirken und handlungs- und sprachfähig zu bleiben, sollte der Umgang mit Tod und Trauer in der Einrichtung thematisiert werden. Wie mit dem Thema umgegangen wird, ist von kulturellen, religiösen und rituellen Auffassungen geprägt und daher individuell für die jeweilige Kindertageseinrichtung festzulegen.
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